
IVD-Merkblatt Nr. 13
Ausgabe Januar 2003

Glasabdichtung am Holz-Alu-
Fenster mit Dichtstoffen

Vorbemerkung
Holz-Alu-Fenstersysteme erfreuen sich in den letzten Jahren
deutlich steigender Nachfrage. Konstruktive Veränderungen
und neue Beschichtungssysteme sind der Anlass zur Er-
stellung dieses Merkblattes.
Die Abdichtung dieser Fensterkonstruktionen kann sowohl
mit spritzbaren Dichtstoffen als auch mit Dichtprofilen
(Trockenverglasung) erfolgen.
Um die dauerhafte Funktion der Versiegelung mit Dichtstof-
fen sicherzustellen, sind die nachfolgenden Punkte des
Merkblattes zu beachten.

1 Geltungsbereich
Dieses Merkblatt ist eine Ergänzung zu bestehenden Nor-
men und Technischen Regelwerken. Es gilt für die Abdich-
tung der Verglasung von Holz-Alu-Fenstern mit spritzbaren
Dichtstoffen. Dabei kann das Fenster auf der Raumseite mit
Glashalteleisten versehen sein und mit der anderen Seite
steht es mit dem Außenklima in Verbindung.
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Gemäß der Richtlinie für Holz-Aluminium-Fenster des Ver-
bandes der Fenster- und Fassadenhersteller unterscheiden
sich Holz-Aluminium-Fenster wie folgt:

• Vorsatzrahmen-Konstruktionen
• Verbundprofil-Konstruktionen, Verglasung vollflächig 

im Glasfalz verklotzt
• Verbundprofil-Konstruktionen, Verglasung nur teil-

weise im Glasfalz verklotzt
• Verbundfenster-Konstruktionen

Skizze siehe unter Abs. 3. Konstruktive Voraussetzungen.

2 Bauphysikalische Grundlage –
Ebenenmodell

Bauteile, die in Außenwandsysteme integriert sind, werden
verschiedenen bauphysikalischen Einflüssen ausgesetzt.
Zum Verständnis wurde das nachfolgende Modell (Bild 1)
entwickelt, in dem die Außenwand bzw. deren Komponenten
wie der Verglasungsbereich entsprechend Ihrer bauphysi-
kalischen Funktion und der zu erwartenden Wetterbean-
spruchung aufgeteilt wird.Ung
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Die Einbindung der Verglasungseinheit in den Rahmen muß
raumseitig weitgehend luftdicht sein, um Tauwasserbildung
im Glasfalz und somit Schäden an der Konstruktion und Ver-
glasung zu vermeiden. Es bestehen Anforderungen an fol-
gende Einzelbereiche:

• die Abdichtung zwischen Glashalteleiste und Glasscheibe,
• die Eckausbildung der Glashalteleisten,
• die dichte Anbindung der Glashalteleisten zum Rahmen.

Der Übergang von Rahmen und Glas muss außenseitig um-
laufend schlagregendicht sein, um das Eindringen von
Feuchtigkeit in den Glasfalzbereich und somit die Schädi-
gung von Rahmen und Mehrscheiben-Isolierglas zu vermei-
den.

Ebene (1) Trennung
von Raum- und

Außenklima

Die Trennebene von Raum-
und Außenklima muss über
die gesamte Fläche der
Bauteile und der Außen-
wand erkennbar sein und
darf nicht unterbrochen wer-
den. Ihre Temperatur muss
über der Taupunkttempera-
tur der Raumluft liegen. Die
Konstruktion muss raumsei-
tig weitgehend luftdicht sein.

In diesem Bereich müssen
insbesondere die Eigen-
schaften Wärme- und
Schallschutz sichergestellt
werden.

Der Funktionsbereich muss
„trocken bleiben” und vom
Raumklima getrennt sein.

Die Ebene des Wetter-
schutzes muss von der Aus-
senseite den Eintritt von
Schlagregen verhindern.

Zugleich muss die Feuchte
nach außen entweichen
können.

Bereich (2) Funk-
tionsbereich

Ebene (3) Wetter-
schutz

Ung
ült

ig



4

3 Unterscheidung nach Konstruk-
tionstypen

3.1 Vorsatzrahmen-Konstruktionen.

Bei dieser Konstruktion wird die Verglasung durch den Holz-
rahmen getragen. Der Aluminiumvorsatzrahmen dient der
Bekleidung.

3.2 Verbundprofil-Konstruktionen, Verglasungseinheit im
Glasfalz verklotzt

Bei dieser Konstruktion findet der Verbund zwischen Alumi-
nium- und Holzrahmen im Bereich der Verglasung statt. Das
Aluminiumprofil bildet zugleich den äußeren Glasfalzan-
schlag.

Bild Nr. 2 

Bild Nr. 3 Ung
ült

ig



5

3.3 Verbundprofil-Konstruktionen, Verglasungseinheit ist
nur teilweise im Glasfalz verklotzt

Bei dieser Konstruktion findet der Verbund zwischen Alumi-
nium- und Holzrahmen im Bereich der Verglasung statt. Das
Aluminiumprofil bildet zugleich den äußeren Glasfalzan-
schlag.

3.4 Verbundfensterkonstruktionen

Bei dieser Fensterkonstruktion handelt es sich um ein Ver-
bundfenster, bei dem die äußeren Flügel aus Aluminium
und die inneren Flügel aus Holz bestehen. Die Verbindung
der beiden Flügel erfolgt über die Verbundbeschläge, wel-
che die unterschiedliche Wärmedehnung von Aluminium-
flügel und Holzflügel nicht behindern dürfen.

Bild Nr. 4 

Bild Nr. 5 
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Anmerkung: Die Schraffuren der Bilder 2 bis 5 entsprechen
der DIN 201 und unterscheiden sich dadurch von den Abbil-
dungen im IVD-Merkblatt Nr. 10

4 Ausführung der Glasabdichtung 
mit Dichtstoffen

Die Bezeichnungen und Abmessungen in mm der nachfol-
genden Bilder beziehen sich auf die DIN 18545 Teil 1 bzw.
auf das IVD-Merkblatt Nr. 10 „Glasabdichtungen am Holz-
fenster mit Dichtstoffen“.

5 Voraussetzungen an den Haftflächen

5.1 Eloxierte (anodisch oxidierte) Aluminiumoberflächen

Die Aluminiumprofile entsprechen der DIN EN 573-3 der
Gruppe EN AW-6060 (alte Bezeichnung AlMgSi 0,5 F22)

Die eloxierten Aluminiumoberflächen (anodisch erzeugte
Oxidschicht) sind festhaftend mit dem Aluminium verbunden
und müssen den technischen Lieferbedingungen der DIN
17611 entsprechen. Die Mindestschichtdicke der Eloxal-
schicht (anodische Oxidation) beträgt ≥ 20 µm für die
Außenanwendung.

5.2 Pulverbeschichtete Aluminiumoberflächen

Die Aluminiumprofile entsprechen der DIN EN 573-3 der
Gruppe EN AW-6060 T66 (alte Bezeichnung AlMgSi 0,5 F22)
Die Pulverbeschichtung erfolgt im Einbrennprozess. Die
Qualität entspricht den Vorgaben der Güte- und Prüfbestim-
mungen der GSB.
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5.2.1 Prüfung der Haftung von Dichtstoffen

Diese Prüfung erfolgt in Anlehnung an die Prüfvorschrift
der GSB.
(Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bau-
teilen e.V., 73525 Schwäbisch Gmünd)

Die ordnungsgemäß beschichtete Probe wird mit einem Pa-
piertuch, das mit reinem Isopropanol oder einem Reini-
gungsmittel nach Angabe des Dichtstoffherstellers getränkt
ist, gereinigt. Nach dem Abwischen in Längs- und Querrich-
tung darf kein Lack am Tuch hängen bleiben und die Lack-
oberfläche keine Schädigung, z.B. Mattierung, erkennen
lassen.
Nach fünfminütigem Ablüften werden drei ca. 100 mm lange
Raupen des zu prüfenden Dichtstoffes, ggf. mit Primer nach
Angaben des Herstellers, aufgetragen. Zur Vernetzung des
Dichtstoffes wird die Probe für 7 Tage bei Normalklima 
DIN 50014-23/50-2 gelagert. Danach wird die Haftung der
ersten Dichtstoffraupe durch Abziehen mit der Hand geprüft.
Die Probe wird dann für 7 Tage in entionisiertem Wasser
(Leitfähigkeit < 10 µS/cm2) gelagert. Anschließend wird die
Haftung der zweiten Dichtstoffraupe durch Abziehen mit der
Hand geprüft.
Die Probe wird nun für 7 Tage in einem Wärmeschrank bei
60° C gelagert. Anschließend wird die Haftung der dritten
Dichtstoffraupe durch Abziehen mit der Hand geprüft.
Anforderung:
Für die Beurteilung ist ein Reißen innerhalb der Dichtstoff-
raupe (Kohäsionsbruch) zulässig. Ein Haftverlust (Adhäsi-
onsbruch) ist unzulässig.
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5.3 Holzoberflächen mit Beschichtungen (Anstrichen)

Im Bereich des Glasfalzes und des Dichtstoff-Falzes muss
die Beschichtung eine Mindesttrockenschichtdicke von 
30 µm besitzen. Die Haftung des Dichtstoffes auf der Ober-
flächenbeschichtung, ebenso wie die Haftung der Ober-
flächenbeschichtung auf dem Untergrund muss gegeben
sein. Die Verarbeitungshinweise der Beschichtungsherstel-
ler, insbesondere die Vorgaben in Bezug auf die Trock-
nungsbedingungen/Trocknungszeiten, sind zu beachten.
Zur Verbesserung des Haftverhaltens können zusätzliche
Maßnahmen erforderlich sein, z.B.Verwendung eines Pri-
mers nach Vorgabe des Dichtstoffherstellers.
Die endbehandelten Oberflächen müssen je nach Be-
schichtungssystem eine Trockenschicht von mindestens 
60 bis 80 µm bei lasierenden Beschichtungen und minde-
stens 100 bis 120 µm bei deckenden Beschichtungen 
besitzen.
Die empfohlenen Schichtdicken werden vom Beschich-
tungshersteller angegeben und können von diesen Vorga-
ben abweichen.
Die Dichtstoff-Fuge (Versiegelung) darf nach DIN 18545-3
nicht überstrichen werden. Beim Beschichten benachbar-
ter Rahmenteile, bzw. Glashalteleisten, ist das Übergreifen
der Beschichtung auf den Dichtstoff auf etwa 1 mm zu be-
grenzen.
Ein weiteres Überstreichen ist nur dann zulässig, wenn der
Dichtstoff die Beurteilung nach DIN 52452-4 „A3“ erfüllt.
Die Verträglichkeit des Systems Dichtstoff/Beschichtung
muss sichergestellt sein. Es darf nicht zu Verlauf- und
Haftstörungen oder Beeinträchtigung der Trocknung der 
Beschichtungsstoffe kommen. Es dürfen zudem keine Be-
standteile aus dem Dichtstoff auswandern, die zu beschich-
tungstechnischen Schwierigkeiten führen (z.B.Verfärbun-
gen, Haftstörungen).
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Der Nachweis der Verträglichkeit von Beschichtungen mit
Dichtstoffen ist nach DIN 52452-4 zu führen.

6 Verarbeitungseigenschaften des
Dichtstoffes

6.1 Verarbeitbarkeit

Die Verarbeitbarkeit soll in einem Temperaturbereich von
+5° C bis +40° C möglichst gleichmäßig sein. Sie ist mess-
bar nach DIN EN 28048 (mit Hilfe eines genormten Mess-
gerätes) oder DIN EN 28394 (an Einkomponenten-Dicht-
stoffen im Originalgebinde). Beurteilt wird die Ausspritzmen-
ge in Gramm pro Minute.

6.2 Verformbarkeit

Die Verformbarkeit ist für den Verarbeiter feststellbar beim
Nachglätten bzw. Abziehen der Dichtstoffoberfläche. Eine
Beurteilung der Verformbarkeit erfolgt durch den Verarbeiter
individuell. Meß- und Grenzwerte können daher nicht ange-
geben werden.

6.3 Fadenzug

Bei Beendigung oder Unterbrechung des Spritzvorganges
bildet sich beim Absetzen der Düsenspitze von der Versie-
gelungsfuge ein Faden. Dieser Fadenzug sollte möglichst
kurz ausfallen, und eine Verunreinigung der Fugenrandbe-
reiche und aufwendige Reinigungsvorgänge zu vermeiden.

7 Schlierenbildung/Abrieb

Grundlage der Anforderung ist die Richtlinie „Prüfung und
Beurteilung von Schlierenbildung und Abrieb von Vergla-
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sungsdichtstoffen“. Die Eignung eines Dichtstoffes für die
Abdichtung von Verglasungen erfordert grundsätzlich die
Bewertung der visuellen und der lichttechnischen Nachweise.

Auszug aus der Richtlinie:

„Die visuelle Beurteilung der gereinigten Glasfläche auf
Schlierenbildung wird nach einem Bewertungsschlüssel
(Tabelle 4) in Anlehnung an DIN 53230 Punkt 3 in Stufen
von m0 bis m5 vorgenommen. Dazu werden die Proben ge-
gen Tageslicht gehalten und der Grad der Schlierenbildung
visuell bestimmt.“

Die Anforderungen werden erfüllt, wenn an allen drei Probekörpern die kontaminierte und
gereinigte Seite die gestreute Transmission S>0, 6 % und die visuelle Bewertung eine Einstu-
fung in m0 bis m1 nach der Bewertungsskala der Tabelle 4 ergibt. Alle Dichtstoffe, jener Pro-
bekörper, für deren Dichtstoffe die Werte S>0,6% und/oder Kennzahl m2 bis m5 ermittelt wer-
den, sind als Verglasungsdichtstoffe ungeeignet.

8 Kennzeichnung der Dichtstoffe

Diesem Merkblatt entsprechende Verglasungsdichtstoffe
sind auf der Verpackung und/oder entsprechenden Merk-
blättern wie in Tabelle 5 zu kennzeichnen
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Tabelle 4 Visuelle Beurteilung (siehe Richtlinie)

Kennzahl Bedeutung

m0 Glasoberfläche klar und unkontaminiert

m1 Kaum sichtbare, nicht störende Schlieren auf der Glas-
oberfläche

m2 Sichtbare Schlieren auf der Glasfläche

m3 Deutlich sichtbare Schlieren auf der Glasfläche

m4 Dichte Schlieren auf der Glasfläche

m5 Vollflächige Schlieren auf der Glasfläche Ung
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Tabelle 5 Klassifizierungsmerkmale Beispiele

1. Bezeichnung des Dichtstoffes

2. Bezeichnung des Basis-Kunststoffes

3. Anzahl der Komponenten

4. Reaktionssystem

5. Farbe

6. Inhalt in Milliliter

7. Bezeichnung der Produktionscharge

8. Haltbarkeitsdatum

9. Warnhinweise

10. Entsorgungshinweise

11. Norm der Dichtstoffgruppe

12. Verträglichkeit mit anderen Baustoffen

13. Verträglichkeit mit Beschichtungen

14. Untergrundvorbehandlung

15. Verarbeitungszeit (Hautbildungszeit)

16. höchste und tiefste Verarbeitungstemperatur

17. Ü-Zeichen, Übereinstimmungszertifikat

18. Zertifizierungszeichen

19. Herstellername und Adresse

Handelsname

Siliconkautschuk

einkomponentig

Neutral

Chargennummer (rückverfolgbar)

Mindestens haltbar 
bis••••bei••••°C

Andreaskreuz, Flammzeichen

Abfallschlüssel-Nr. 123 45

DIN 18 545 – E

DIN 52 452 Teil 1

DIN 52452-4 A1

Untergrund mit Primer ABC

Stunde/Minute bei Normalklima

von 5° C bis40° C

DIN 4102-B1

ISO 9001
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